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JOGRA, KFZ- und Teilehandel, Unterschneidheim (Stand 01.01.2005) 

 

§ 1 Vertragsabschluß 
Sämtliche Vereinbarungen, auch Nebenabreden oder nachträgliche Vertragsänderungen 
bedürfen der Schriftform. Gerichtsstand für beide Teile für sämtliche gegenwärtigen und 
zukünftigen Ansprüche ist der Sitz des Vermittlers. 

 
§ 2 Kaufpreis 
Der Kaufpreis ist fällig mit Zusendung des Fahrzeugbriefes, spätestens jedoch, wenn das 
Fahrzeug das Betriebsgelände des Lieferanten/Agentur verlässt. Der Endpreis versteht 
sich ohne Skonto, ab dem vereinbarten Lieferort. Die Zahlung erfolgt an den Vermittler, der 
alle finanziellen Verpflichtungen an den Lieferanten trägt. 

 
§ 3 Lieferung 
Die Lieferfrist beginnt mit dem Eingang der Bestellung beim Vermittler. Der Käufer kann 6 
Wochen nach Überschreitung des unverbindlichen Liefertermin den Vermittler auffordern, 
innerhalb einer Frist von 30 Tagen zu liefern. Mit dieser Mahnung kommt der Vermittler in 
Verzug. Nach erfolglosem Ablauf der Nachfrist ist der Käufer berechtigt, durch schriftliche 
Erklärung vom Vermittlungsvertrag zurück zu treten. Schadenersatzansprüche wegen 
verspäteter Lieferung sind ausgeschlossen. 

Eine durch den Hersteller oder Lieferanten verursachte Lieferverzögerung hat der 
Vermittler nicht zu vertreten. 

Die Abnahme des Fahrzeuges durch den Käufer hat innerhalb von 7 Tagen nach 
Mitteilung über die Bereitstellung des Fahrzeuges zu erfolgen. Bleibt der Käufer nach einer 
Nachfrist von 7 Tagen weiterhin in Verzug, ist der Vermittler berechtigt, die vertragliche 
Leistung abzulehnen und Schadenersatz wegen Nichterfüllung in Höhe von 15% des 
Kaufpreises zu fordern. 

Konstruktion- und Formänderungen, Abweichungen im Farbton sowie Änderungen des 
Lieferumfanges seitens des Herstellers/Importeurs bleiben während der Lieferzeit 
vorbehalten, sofern der Kaufgegenstand nicht erheblich geändert wird und die Änderung 
für den Käufer zumutbar sind. Die dadurch entstandenen Preisänderungen werden vom 
Käufer akzeptiert (Siehe auch § 6 Vertragsrücktritt). 

 
§ 4 Zahlung 
Barzahlung oder Bezahlung durch einen LZB-Scheck werden vom Vermittler und vom 
Käufer akzeptiert. Bei Zahlungsverzug ist der Vermittler berechtigt, Verzugszinsen in Höhe 
4% über dem Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu berechnen. Der Käufer kann 
gegen die Forderung des Vermittlers nur dann aufrechnen, wenn die Gegenforderung 
rechtskräftig oder unbestritten ist. 

 
§ 5 Eigentumsvorbehalt 
Der Käufer erkennt an, dass das gekaufte Fahrzeug nebst Zubehör im Eigentum des 
Vermittlers bleibt, bis sämtliche aus diesem Vertrag entstandene Verbindlichkeiten 
vollständig beglichen sind.  

 

 



   

   

 

Für die Dauer des Eigentumsvorbehalts, hat sich der Käufer jeder Verfügung über die 
Kaufgegenstände zu enthalten. Im Besonderen darf er sie nicht veräußern, zur Sicherung 
übereignen, vermieten oder anderweitig überlassen. 

Macht der Vermittler vom Eigentumsvorbehalt Gebrauch, kann sich der Käufer nicht darauf 
berufen, dass er den Kaufgegenstand zur Aufrechterhaltung seines Gewerbebetriebes 
benötigt. 

 
§ 6 Vertragsrücktritt 
Der Vermittler kann von seinem Vertrag fristlos zurücktreten und die sofortige Herausgabe 
der Kaufgegenstände verlangen, wenn der Käufer seine Vertragspflichten verletzt.  

Der Käufer ist berechtigt, bei Preiserhöhungen durch den Hersteller/Vorlieferanten oder 
infolge von Währungsschwankungen von insgesamt über 2% vom Verkaufspreis ersatzlos 
vom Vertrag zurück zu treten. 

 
§ 7 Garantie 
Das Neufahrzeug ist, sofern nicht ausdrücklich darauf hingewiesen wird, mit einer 
Werksgarantie versehen. Die Garantieleistungen des Fahrzeugherstellers an den Käufer 
bleiben von dem Vermittlungsvertrag unberührt und sind im Garantiefall direkt mit dem 
Fahrzeughersteller abzuwickeln. 

 
§ 8 Verschiedenes 
Sollte eine der Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder 
werden, wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dadurch  
nicht berührt. In diesem Fall ist der Vertrag seinem Sinn gemäß zur Durchführung zu 
bringen. 
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